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vic deutsche Induline und der Krieg.
Der Kriegsausschutz der deutschen Industrie

tritt in Nr. 8 seiner Mitteilung energisch
der von England verbreiteten und leider auch
in Deutschland bisweilen vertretenen An¬
schauung entgegen , datz Deutschland inbezug
auf die Dauer des Krieges aus wirtschaftlichen
.Gründen in einer ungünstigeren Lage sei als
England und unbedingt auf einen schnellen
Friedensschluß bedacht sein, datz insbesondere
die deutsche Industrie auf eine baldige „Ver¬
ständigung " mit England hinstreben müsse.

Die deutsche Industrie,  so heißt es
irr den Mitteilungen des' Kriegsausschusses,
ist sich vollauf bewußt und von der
,Ei n s i cht belebt , daß nur eine klare
Abrechnung mit England in diesenr
Kriege zu einem für sie günstigen
Ziele zu führen vermag.

Jeder vorzeitige Versuch einer „Verstän¬
digung " würde nur für die nächste Zukunft
neue, womöglich schwerere Kriegsgefahren,
heranfbeschwören, ohne daß durch einen solchen
Friedensschlutz irgend ein Cmtgelt für all die
Opier erzielt worden Ware, die unserem Volk
und unserer Volkswirtschaft auferlegt Ivordcn
sind.

Tatsächlich i st das d e u t s che Wirt¬
schaftsleben heute f e st e r b e g r ü nd e t
als -das 'britische:  Weil eine blühende
Landwirtschaft für die Volksernährung vom
eigenen Boden sorgt und einen großen inneren
Markt sicherstellt, weil die industrielle Ge¬
samtgütererzeugung Deutschlands größer ist
als diejenige -Englands und in Kräften wurzelt,
die kein britischer Patentraub vernichten kann;
weil die Abhängigkeit von Ein - und Ausfuhr
für uns nicht annähernd so verhängnisvoll ist,
wie für England , weil wir unter der Führung
der Reichsbank nicht nur die umfassendste
finanzielle Kriegsvorsorge , sondern auch eine
im 'höchsten Grade widerstandsfähige Organi¬
sation des Geld- und Kapitalmarktes ge¬
troffen haben, und weil schließlich die welt¬
wirtschaftliche Einkreisung Deutschlands durch¬
aus nicht in dem erstrebten Gesamtumfange
erreicht ist. i t

An der Tatkraft und Entschlossenheit des
deutschen Kaufmanns und des deutschen In¬
dustriellen ist nicht zu zweifeln ; wir m ü ss en
und werden diese sch wer e' Zeit
d urchhalte  n ! __ ___ _

Beschreibung
drr zur Ausgabe gelangenden Darleönshafl’enfdjeine

zu 2 Mark.
Die Darlehenskassenscheine zu 2 Mark sind

11 Zentimeter breit und 7 Zentimeter hoch.
!Sie bestehen aus einem kräftigen Hadern¬
papier , das ein die ganze Fläche bedeckendes,

sich wiederholendes ' natürliches Wasserzeichen
in Form eines Vierpasses von etwa 8 Milli¬
meter Durchmesser enthält . Dieses fortlaufende
Wasserzeichen ist besonders gut sichtbar ans
dem freien weißen Rande der Scheine.

Die Vorderseite  zeigt einen zweifar¬
bigen, aus vielfach verschlungenen Linien be¬
stehenden Untergrund in rötlicher und grauer
Farbe und von unregelmäßiger Gestalt . In
der Mitte des Scheines befindet sich eine
rötliche 2, Zu beiden Seiten , rechts und links,
über den letzten Ausläufern des "Untergrundes
steht je eine 2 und darunter je ein Ll., beides
in rötlicher Farbe.

Die Vorderseite hat in schwarzer Farbe
und in deutscher Schrift zum Teil mit reich
verzierten großen Anfangsbuchstaben , folgen¬
den Aufdruck:

Darlehnskassenschein.
Zwei Mark.

Berlin, den 12. August 1914.
Reichsschuldenverwaltung.

v. Bischoffshausen Warnecke Vieregge Müller Noelle
Dickhath Springer

Darunter steht auf einem mit einem feinen
Muster ausgefüllten rötlichen Felde der Straf¬
satz, In der rechten oberen Ecke befindet sich
auf einem fein gemusterten grauen Felde die
rote Nummer des Scheines, welche aus einer
ReihennumMer und einer StücknumMcr be¬
steht. 'Beide Zahlen sind durch einen Punkt
getrennt . Unten rechts ist in roter Farbe
der als hochstehendes Sechseck ausgebildete
Stempel der Reichsschuldenverwaltung aufge¬
druckt. Er zeigt im Mittelfelde den Reichs¬
adler , der zu beiden Seiteir und oben, hell
auf rotem Grunde , von der Inschrift Reichs¬
schuldenverwaltung umgeben ist, während sich
unten in der Miste in einem Oval die Zahl 2,
rot auf weißem Grunde , und darunter , die
beiden unteren seiten des Sechsecks be¬
grenzend, die Worte Zwei Mark befinden.
Die untere linke Ecke der Vorderseite trägt
einen runden 'Prägestempel , der innerhalb
eines Perlrandes den Reichsadler mit der
Umschrift Reichsschulden Verwaltung
enthält.

Die Rückseite  ist in rötlicher Farbe ge¬
druckt. Das Mittelstück besteht aus drei über¬
einander geschobenen Kreisen und ist aus viel¬
fach verschlungenen Linienzügen gebildet . In
der Mitte ruht innerhalb des inneren Kreises
ein Reichsadler rot auf weißem Grunde . -Er
wird rechts und links von Rosetten begrenzt,
die in der Mitte eine rote 2 enthalten . Ueber

.dem Mittelstück steht in gebogener Zeile und
in deutscher Schrift das Wort Darlehens-
ka s s e n s chc i n und darunter ebenso die Zeile
Zwei Mark.  Rechts und links von den seit¬
lichen Rosetten steht eine kräftige 2 und
darunter 'das Wort Markin  deutscher Schrift.

Berlin,  den 2. September 1914.
Hauptverwaltung der Darlehnskasse.

Havenstein . Maron.

Beschreibung
der zur Ausgabe gelangenden Varlehnskassenscheine

zu i Mark.
Die Därlehenskassenscheine zu 1 Mark sind

9,5 Zentimeter breit und 6 Zentimeter hoch

Sie bestehen aus einem kräftigen Haderpapier,
das ein die ganze Fläche bedeckendes, sich
wiederholendes natürliches Wasserzeichen in
Form eines Wierpasses von etwa 8 Millimeter
Durchmesser enthält . Dieses fortlaufende
Wasserzeichen ist besonders gut sichtbar auf
dem freien weißen Rande der Scheine.

Die Vorderseite  zeigt einen zweifar¬
bigen Untergrund in rotvioletter und grün¬
licher Farbe , der in vielfach verschlungenen
Linienzügen und mit unregelmäßiger Be¬
grenzung , breit gelagert , das Mittelfeld aus¬
füllt . Rechts und links befinden sich aufrecht¬
stehende Ovale , innerhalb deren auf rot¬
violettem Grunde in grüner Farbe die Zahl 1
in kräftiger Form und darunter das Wort
Mark stehen.

Die -Vorderseite hat in schwarzer Farbe
und in deutscher Schrift , zum Teil mit reich
verzierten großen Anfangsbuchstaben, folgen¬
den Aufdruck:

Darlehnskassenschein.
Eine Mark.

Berlin, den 12. August 1914.
Reichsschuldenverwaltung.

v. B schoffshaasen Warnecke Vier egge Müller Noelil
Dickhut Springer

Darunter steht auf einem mit einem feinen
Muster ausgefüllten grünlichen Felde der
Strafsatz . In der rechten oberen Ecke befindet
sich auf einem feingemusterten rotvioletten
Felde die rote Nummer des Scheines , welche
aus einer Reihennummer und seiner Stück-
nummer besteht. Beide Zahlen sind durch
einen Punkt getrennt . Unten rechts ist in roter
Farbe und -in annähernd runder Form der
Stempel der Reichsschuldenverwaltung aufge¬
druckt. -Er zeigt den von der Inschrift Reichs¬
schuldenverwaltung umgebenen Reichsadler,
rot auf weißem Grunde , . sowie unten eine
rote 1 auf weißem Grunde und zu 'beiden
Seiten je eine Weiße 1 -auf rotem Grunde.
Die untere linke Ecke der Vorderseite trägt
einen runden Prägestempel , der innerhalb
eines Perlrandes den Reichsadler mit der Um¬
schrift R ei chs schu l d e n - B e r w a l t u n g
enthält.

Die Rückseite  ist in grüner Farbe ge¬
druckt. Das Mittelstück besteht aus einem an¬
nähernd rechteckigen Felde mit abgerundeten
Ecken und ist aus vielfach verschlungenen
Linienzügen gebildet . In der Mitte ruht
innerhalb des inneren Kreises der Reichs¬
adler grün auf weißem Grunde . Rechts und
links grenzen Rosetten an , die in der Mitte
eine weiße 1 auf grünem Grunde enthalten.
Die vier Ecken der Rückseite tragen -ans weißem
Grunde je eine kräftige 1. Zwischen diesen
Zahlen befindet sich auf den beiden kurzen
Seiten des Scheines in der Mitte das Wort
Mark  in deutscher Schrift . Ueber dem Mittel¬
stück steht in gebogener Linie und in veutscher
Schrift das Wort Darlehenskassen¬
schein  und darunter ebenso die Zeile Eine
Mark.

'Berlin,  chen 2. September 1914.
Hauptverwaltung der Darlehnskasse.

Havenstein . Maron.
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vr eine RedJtfcrtigung der feldpoff.
W. T.-B . Großes Hauptquartier , 6. Sept.

Aus Papieren , die in unsere Hände gefallen
sind, geht hervor , daß der Feind durch das
Porgehen der Armeen der Generalobersten
v. Kluck und v. Bülow nördlich der belgischen
Maas vollständig überrsacht  worden
ist. Noch am 17. August nahm er dort nur
deutsche Kavallerie an . Die Kavallerie dieses
Flügels unter Führung des Generals v. d. Mar¬
witz hat also die Armeebewegung vor züg-
lich verschleiert.  Trotzdem würde diese
Bewegung dem Feinde nicht unbekannt ge¬
blieben sein, wenn nicht zu Beginn  des Auf¬
marsches und des Vormarsches die Feldpost¬
sendungen z u r ü ckg e h a l t e n worden wären.
Von den Heeresangehörigen und deren Fa¬
milien ist dies als schwere  Last empfunden
und die Schuld der Feldpost beigemessen wor¬
den. Jin Interesse der arbeitsfreudigen und
pflichttreuen Beamten der Feldpost hatte ich
mich für verpflichtet gehalten , hierüber eine
Aufklärung zu geben.

Der Generalquartiermeister:
v. Stein.

Zu demselben Thema erläßt der Staats¬
sekretär des! Reichspvstamtes folgende Be¬
kanntmachung :

Infolge zahlreicher Anfragen über Ver¬
spätungen von Postsendungen an Angehörige
des mobilen Heeres wird folgendes bekannt¬
gegeben : Die Regelung der Zuführung der
Feldpostsendungen an die mobilen Truppen
ist an und für sich ungemein schwierig. Die
Postverwaltuug kann mit der Versendung von
den Postsammelstellen aus , wohin die Sen¬
dungen von den Aufgabepostanstalten geleitet
werden, erst beginnen , wenn sie von der
Militärverwaltung die erforderlichen Unter¬
lagen über die Aufstellung und Gliederung
des Feldheeres erhalten und für ihre Zwecke
verarbeitet hat . Wenn diese Arbeiten unter
günstigen Verhältnissen schon einen erheblichen
Zeitaufwand beanspruchen, so war es beim Be¬
ginn des' gegenwärtigen Krieges infolge der
ganz/besonders gearteten Verhältnisse , die fort¬
gesetzt zahlreiche und umfassende Aenderungen
erforderten , damit ausnahmsweise ungünstig
bestellt. Trotz der angestrengtesten und hin-
tzebendsten Arbeit aller beteiligten Stellen
konnte mit der Versendung der Feldpostsen-
dchngeit von den Sammelstellen im allge¬
meinen nicht vor dem 14. August begonnen
werden. Je nach der Entfernung der Sammel¬
stellen vom Kriegsschauplatz erfordert allein
die Beförderung bis zur Etappenstraße bei
dem Fehlen schneller 'Zugverbindungcn auf
den mit Militärzügen überlasteten Bahnstrecken
bis zu vier Tagen Zeit . Auch für die Zu¬
führung bis zu der für den Truppenteil zu¬
ständigen Feldpostanstalt bestehen im! gegen¬
wärtigen Feldzug außergewöhnlich große
Schwierigkeiten , da einerseits die Heereslei¬
tung die strengste Geheimhaltung der Marsch-

' quartiere fordern muß , andererseits die
Truppen ihre Quartiere ständig wechseln und
bei den angestrengten Märschen nicht immer

1 Zeit finden, die Sendungen bei den Feld¬
postanstalten in Empfang 31t nehmen . Die

1Schwierigkeiten werden nunmehr hoffentlich
zum größten Teil behoben sein, und es ist

-anzunehmen , daß die Truppen inzwischen einen
i groben Teil der an sie abgesandten(Nachrichten
! erhalten haben . Störungen werden aber auch
in Zukunft nicht ganz ausbleiben , da die

I Kriegslage häufig unvorhergesehene Aende-
l rungen in der Zuteilung der Truppenteile er-
! fordert . Jede solche Aenderung kann zur Folge
, habe«, daß Feldpostsendungen nach längerer
: Beförderungszeit den Truppenteil in seiner
' ursprünglichen Gliederung nicht mehr an-
trcffen , und auf zeitraubenden Umwegen
weitergcsandt werden niüssen. Das sind
Schattenseiten , 'die unvermeidlich mit jedem
Krregc verbunden sind. Die Postverwaltung
ist sich der Wichtigkeit eines geregelten Nach¬
richtenverkehrs zwischen Heer und Heimat
durchaus beivußt und bietet ihrerseits alles

j auf , dieses Ziel zu erreichen.

Bekanntmachung*)
betreffend vorübergehende erleichterungen auf
dem gebiete des Patent», Sebrauchsmuster»und

Warenreichenrechts.
Der Bundesvat hat auf Grund des 8 3 des

Gesetzes über die Ermächtigung des Bundes¬
rats zu wirtschaftlichen Maßnahmen nsw. vom
4. August 1914 (Reichsgesetzbl. ©. 327) fol¬
gende Verordnung erlassen : , ,

§ 1. ' :
Das Patentamt kann bis aus weiteres

einem Patentinhaber , der infolge des Krieges
außerstand gesetzt worden ist, die nach 8 8
Abs. 2 des Patentgesetzes vom '7. April 1891
(Reichsgesetzbl. S . 79) fällige Jahresgebühr
zu zahlen, auf Antrag die Gebühr bis zum
Ablauf von längstens neun Monaten vom
Beginne des laufenden Patentjahrs an stunden
und die Zuschlagsgebühr (8 8 Abs. 3 a . a. O.)
erlassen. Die Entscheidung des Patentamts ist
unanfechtbar.

Für Patente , die am 31. Juli 1914 noch
nicht erloschen waren , ist die Stundung auch
dann zulässig, wenn sie nach Ablauf der ge¬
setzlichen Zahlungsfristen (8 8 Abs. 3 a .a. O.)
beantragt ist.

8 2.
Wer durch den Kriegszustand verhindert

worden ist, dem Patentamt gegenüber eine
Frist einzuhalten , deren Versäumung nach ge¬
setzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur
Folge hat , ist auf Antrag wieder in den
vorigen Stand einzusetzen. Die Wiederein¬
setzung muß innerhalb einer Frist von zwei
Monaten beantragt werden ; im übrigen sind
die Bestimmungen der 8§ 233 f. der Zivil¬
prozeßordnung entsprechend anzuwenden.

8 3.
Die Vorschriften der 8Z 1,2 finden zugunsten

von Angehörigen ausländischer Staaten nur
dann Anwendung , wenn in diesen Staaten
nach einer im Reichsgesetzblatt enthaltenen
Bekanntmachung den deutschen Reichsangehö¬
rigen gleichartige Erleichterungen gewährt
werden.

8 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündigung in Kraft.
Berlin,  den 10. September 1914.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

D e lb r ück.

Bekanntmachung,
betreffend verbot des vorzeitigen Schlachtcns von

Vieh, vom ji . September im.
Der Bundesvat hat auf Grund des 8 3

des Gesetzes über die Ermächtigung des Bun¬
desrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. ©. 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Schlachtungen von Kälbern , die weniger als

75 Kilogramm Lebendgewicht haben, und von
weiblichen, noch nicht sieben Jahre alten Rin¬
dern (Färsen , Stärken , Kalbinnen und der¬
gleichen und Kühen) sind für die Dauer von
drei Monaten seit dem Inkrafttreten dieser
Verordnung verboten . Ausgenommen von dem
Verbot ist Weidenmastvieh aus Gebieten, die
von den für diese zuständigen Landeszentral¬
behörden bestimmt sind.

8 2-
Ausnahmen von dem Verbote (§ 1) können

in Einzelfällen bei Borliegen eines dringenden
wirtschaftlichen Bedürfnisses von den durch die
Landeszentralbehörden bestimmten Behörden
zugelassen werden.

8 3.
Das Verbot (8 1) findet keine Anwendung

auf Schlachtungen , die erfolgen , weil zu be¬
fürchten ist, daß das Tier an einer Erkrankung
verenden werde oder weil es infolge eines
,Unglücksfalls sofort getötet werden muß^Solche
Schlachtungen sind jedoch der nach § 2 zustän-

*) Bergt, auch unsere Notiz in Nr. 36 ds. Bl>

digen Behörde spätestens! innerhalb dreier
Tage nach der Schlachtung anzuzeigen . . -

8 4.
Wertergehende landesrechtliche Vorschriften

werden durch diese Verordnung nicht berührt.
Die Landeszentralbehörden werden ermäch¬

tigt , auch für die Schlachtung von Schweinen
Beschränkungen anzuordnen.^ „ 85.

Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
stimmungen zur Ausführung dieser Verord¬nung.

8 6.
Wer diese Verordnung oder die auf Grund

des 8 4 Abs. 2, 8 5 ergangenen Vorschriften
der Landeszentralbehörde Übertritt , wird mit
Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft be¬
straft.

8 7.
Diese Verordnung tritt nach Ablauf einer'

Woche seit dem Tage der Verkündigung in
Kraft.

Die Verordnung findet auf das aus dem
Ausland eingeführte Schlachtvieh keine An¬
wendung . /

Berlin,  den 11. September 1914.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Die rechtliche Stellung der frau
im 6efdt)äft.*)

Recht viele Frauen unserer ins Feld ein¬
gerückten Kollegen müssen sich gegenwärtig!
mit der Führung des Geschäftes befassen, eine
Tätigkeit , um die sie sich bis jetzt vielleicht sehr
wenig gekümmert haben und die neben den
Sorgen für die Haushaltung mancher Frau
recht schwer auf dem Herzen liegt.

Wir hatten 'in unserem vorigen Artikel
die allgemein wirtschaftliche Stellung der Frau
in der Weiterführung des Geschäftes während
der Kriegszeit behandelt , heute soll es unsere
Aufgabe sein, die rechtliche Stellung der Frau
etwas näher ins Auge zu fassen.

In Deutschland kennt das Gesetz zwischen
Mann und Weib in Beziehung auf die Aus¬
übung eines Gewerbes keinen Unterschied.
(8 11 der Deutschen Reichsgewerbeordnung .)
Es kann also eine Frau rechtlich das Maler¬
geschäft genau so betreiben wie der Mann.
Die Frau kann als Lehrling formell das Ge¬
schäft erlernen , kann die Gesellen- und
Meisterprüfung ablegen und kann dann selber
auch Lehrlinge annehmen . Dieser Fall ist ver¬
schiedentlich in Deutschland schon vorge¬
kommen. Die Frau kann in Stellvertretung
des! Mannes das Geschäft weiterführen . Sie
kann ebenfalls ! das Geschäft des Mannes auf,
ihren Namen übernehmen und weiterführen.

In einem 'Falle sind Zweifel entstanden
und zwar in dem, ob die Frau , die ein Maler¬
geschäft führt , auch Mitglied der Innung sein
und in den JnnungsversamMlungen mit ab¬
stimmen kann. Hier gibt die Gewerbeord¬
nung nicht klare Auskunft , und es sind des¬
wegen auch die Ansichten verschieden.

Nach unserer Ansicht kann sie, soweit die
Bestimmungen der Gewerbeoronung gelten,
wohl Mitglied der Innung sein, aber kein
Jnnungsamt annehmen , weil diejenigen , die
ein solches' annehmen , die Eigenschaften eines
Schöffen haben müssen, und Schöffen können
Frauen nach dem Gerichtsverfassungsgefetz
nicht sein. (8 93a der GO., §8 31, 32 des GBGj.)

Es entsteht nun weiter die Frage , ob die
Frau das Geschäft, das sie jetzt weiterbetreibt,
vom Namen des Mannes ab- und auf ihren
Namen anmelden muß . 8 14 der deutschen
Reichsgewerbeordnung schreibt vor : Wer den
selbständigen Betrieb eines! stehenden Ge-

*) Obige Ausführungen, die wir der 7,Leip-
ziger Maler-Zeitung" entnehmen, behandeln zwar
speziell das Maler-Geschäft. Da aber eine sinn¬
gemäße Uebertragung auf alle anderen  Ge¬
schäftszweige möglich ist, halten wir es im allge¬
meinen  Interesse für angezeigt, diesen Artikel
auch unseren Lesern zur Kenntnis zu bringen.
D. Red» ^
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werbes ansängt , muß der für den Ort , wo
^solches' geschieht , nach den Landesgesetzen zu¬
ständigen Behörde gleichzeitig Anzeige davon
machen.

Nach dieser Bestimmung "könnte nian an¬
nehmen , daß die Frau verpflichtet wäre , das
vom ! Manne betriebene Geschäft auf ihren
Namen umzumelden . Es werben das aller¬
dings die meisten Frauen nicht tun . Sie wer¬
ben sich sagen , ich führe das Geschäft nicht
in meinem Namen , sondern im Namen meines
bei den Fahnen stehenden Mannes ' weiter.
Es bleibt da bloß abzuwarten , ob Die Behörden
mit dieser AusKgung einverstanden sind . Man
glaubt , daß es jetzt in der Kriegszeit mit
solchen Formeln und kleinen Bagatellvor-
schriften nicht so genau genommen würde.
Allein die Behörden und Gerichte verfahren
in der Kriegszeit genau so wie sonst auch . Ist
doch gegenwärtig in vielen Städten die Be¬
kanntmachung erlassen , daß alle in das Feld
gezogenen Krieger unverzüglich polizeilich ab¬
zumelden sind . "Wer denkt denn da an eine
polizeiliche Abmeldung ? Es muß aber eben
Ordnung sein.

Eine weitere Frage ist die : Wie verhält
sich die Frau gegenüber den Lehrverträgen,
die evstl. geschlossen sind ? In den Wertrag
kann die Frau an Stelle des eingezogenen,
vielleicht gefallenen Lehrmeisters nicht treten.
Dazu ist die Voraussetzung die Berechtigung
zur Anleitung von Lehrlingen . Sie kann aber
den Lehrling mährend der Kriegszeit im Ge¬
schäfte weiterbehalten . Wie sie sich inbczug
auf Beurlaubung und Verringerung oes Kost¬
geldes ' zu verhalten hat , haben wir schon in
den vorigen 'Nummern der Maler -Zeitung er¬
örtert.

Weiter wäre in Betracht zu ziehen die
Frage , wie sich die Frau als Geschäfts¬
inhaberin zu verhalten hat , wenn Bestellungen
zu machen sind , Quittungen auszufertigen ufw.

Gerade dieser Umstand muß sehr beachtet
werden . Es kommt da auch auf die güterrecht¬
lichen Fragen an , unter denen die Frau mit
dem Mann lebt . Solange die Frau das Ge¬
schäft im Namen des Mannes weiterführt,
kann sie für sich, also auf ihren Namen Be¬
stellungen und Quittungen , bezw . Namens¬
unterschriften nicht geben . Sie must immer
im Namen des Mannes unterzeichnen , zum
Beispiel : für Malermeister N . N., Frau N . N.
Sobald sie nur mit ihrem Namen ohne stell¬
vertretenden Zusatz zeichnet , verpflichtet sie
sich selber , und das ist bei Gütertrennung
sehr zu beachten . Sie wird dann mit ihrem
Vermögen für die Erledigung der durch ihre
Unterschrift eingegangenen Verpflichtungen
haftbar . Zeichnet sie aber nur in Stellver¬
tretung des Mannes , so wird sie persönlich
Mit ihrem eigenen Vermögen für die Geschäfts¬
verpflichtungen nicht haftbar.

Noch eine Frage ist zu erörtern , und das
ist die , wie verhält sich die Post gegenüber
den Frauen , die das Geschäft des Mannes
weiterführen . Es ist bekannt , daß gerade die
Reichspost in solchen Sachen außerordentlich
penibel ist , und wenn nur ein kleines Hinder¬
nis ! vorhanden ist , dann wichtige eingeschrie¬
bene oder Wertsendungen nicht aushändigt.
Es ist schon oft der Fall vorgekommen , daß
die Post an nicht eingetragene Gesellschafts¬
firmen im Malergewerbe Postanweisungen
usw ., nicht aushändigte , wenn sie an das Ge¬
schäft und nicht an einen Teilhaber persön¬
lich adressiert waren . Es kann nun sehr leicht
der Fall eintreten , daß die Post auch der
Frau Schwierigkeiten macht , wenn Postanwei¬
sungen , Nachnahmen und ähnliche Wertsen¬
dungen eintreffen , die noch die Adresse des
Mannes tragen . Bei Postanweisungen darf
der Briefträger die Aushändigung an ein Fa¬
milienmitglied ergehen lassen , wenn der Be¬
trag nicht höher als 400 Mark ist.

Bei ungeteilter häuslicher Gemeinschaft ist
die Ehefrau immer zur Empfangnahme der
an den Mann gerichteten Postsendungen , auch
Wertsendungen in jeder Höhe berechtigt . Bei
chrteilter Gemeinschaft oder getrennt lebenden
Ehegatten nur dann , wenn die Wertsendung
nicht über 4M Mark beträgt . Ist die Frau
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noch Handelsfrau , so kann der Mann Wert¬
sendungen an die Adresse der Frau nur an¬
nehmen , wenn er Prokura oder Postvollmacht
hat . In allen Fällen ist die Annahme bezw.
Aushändigung einer Wertsendung an die Frau
ausgeschlossen , ivenn diese an den Mann
adressiert ist und den Vermerk „ Eigenhändig"
trägt . In diesem Fall muß sie an den Adressa¬
ten persönlich ausgchändigt werden und wenn
derselbe nicht vorhanden ist , wird die Sen¬
dung an den Absender zurück geleitet.

Wir glauben nun , daß die Post «Wert¬
sendungen in jeder Höhe an die Frauen aus¬
händigen und nicht während der Kriegszeit
ein getrenntes «Eheverhältnis annehmen wird.

Hus Nassau
und den angrenzenden Gebieten.

Güterrechtsregister.
Die Eheleute Weinhändler Peter Höhn  in

Eltville , Schreiner Jakob Lauer  in Kestert, Schuh-
warenhändler Richard H .einke,  Bahnmeister
Friedrich Brumer in Limburg , Wilhelm Groth  2.
Neustadt , Wegewärter CH/Jak . Karl Jvh . Wilh.
Dietrich  in Idstein , Kaufmann Adolf Zimmer
in Cronberg und Kaufmann Nikolaus Franz K v h l-
haas  in Wiesbaden haben Gütertrennung einge¬
führt.

Konkurse.
Ueber das Vermögen der Ehefrau des Drogisten

Julius Stein  in Wiesbaden ist am 11. Sep¬
tember das Konkursverfahren eröffnet und Bücher¬
revisor Georg Sternberger zum Konkursverwalter
ernannt worden.

Konkurscrgebnis.
In dem Konkurs über den Nachlaß der Witwe

Peter Keller  aus Hübingen stehen 5242 M . For¬
derungen einer Masse von 645 M . gegenüber. — In
der Konkurssache der Firma Karl Kalb Sohn
N a ch f.  in Wiesbaden beträgt die verfügbare Masse
51504 M . Bevorrechtigte Forderungen sind keine
vorhanden , dagegen bestehen 626149 M . andere
und 97 894 M . bestrittene Forderungen . — In dem
Konkurs des Kaufmanns Karl Wald schmidt  in
Wiesbaden beträgt die verfügbare Masse 766 M .,
während die Forderungen 23 223 M . betragen.

Aus am Lolialuemncn.
Eppstein.

In allen Kreisen ist man nach Kräften bemüht,
die Kriegsnot zu lindem . Von diesem Gedanken
hat sich auch der Lokalvorstand des hiesigen Ge-
werbcvereius leiten lassen, als er in seiner letzten
Sitzung den Beschluß faßte, aus dem verfügbaren
Vcreinsvcrmögeu , soweit es nicht zur Unterhaltung
der gewerblichen Fortbildungsschule benötigt wird,
einen Betrag von 200 Mark zum Zwecke der Kriegs-
sürsorge zur Verfügung zu stellen. Von diesem Geld
sollen die Hinterbliebenen der am Krieg teilnelft
menden, sowie die durch den Krieg in Not geratenen
Vereinsmitgliedcr unterstützt werden. Die Unter¬
stützungsgesuche sind an den Lvkalvorstand zu richten,
der dann über die Bedürftigkeit und die Höhe der
Unterstützung von Fall zu Fall beschließen wird.
Ferner wird der Lokalvorstand auf Antrag den in
Not geratenen Vereinsmitgliedern die Zahlung der
Beiträge und des Schulgeldes erlassen. Von den
Hinterbliebenen der am Krieg teilnehmenden Ver-
einsmitglreder werden Mitglicdcrbeiträge nicht er¬
hoben.

Vierstadt.
Der Lokälgcwerbevcrein hat aus seinen Mitteln

IM M . für die K r i e gs fü r so r g e bewilligt.
Hiervon sind 50 M . der Kinderschule überwiesen, in
der etwa 70 Kinder unentgeltlich verpflegt werden,
die zum größten Teil Kriegern und Vcreiusmit-
gliedern gehören. 25 M . sind an die Sammelkasse
für die Ungehörigen der Kriegsteilnehmer , 25 M . an
das „Rote Kreuz" abgeliefert worden. Der Vor¬
stand behält sich vor, im Winter Schritte zur Lin¬
derung der Not unter den Angehörigen der Mit¬
glieder zu unternehmen . . Außerdem haben nicht-
einberufene Mitglieder reichliche Beiträge an Geld
und Naturalien zur Verfügung gestellt.

Langenschwalbach.
Der Vorstand des Lokalgewerbevereins hat be¬

schlossen: 1. für die Zwecke des „Roten Kreuzes"
50 M . zu stiften und weitere Beiträge in Aussicht
zu stellen : 2. die Vereinsmitglicder von allen Bei¬
trägen für die Zeit von April bis Oktober 1914 zu
befreien ; 3 . für die Zurückgebliebenen kricgspslich-
tiger Handwerker aus der Vereinskasse 100 M . zu
bewilligen, von denen 25 M . der Handwerkskammer
Wiesbaden überwiesen werden und .75 M . in Lan-
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genschwalbach zur Verteilung gelangen sollen.
Außerdem beschließt die Generalversammlung , die
zur Fahne einbcrnfenen Mitglieder auf Kosten des
«Vereins bei der Nassauischen Kriegsversicherungl
ecnzukaufcn.

Biedenkopf.
Der Vorstand des Gewerbevereins hat ein¬

stämmig beschlossen, für die eingezogenen Mitglieder
oder Söhne von Mitgliedern je einen Anteil¬
schein der Nass. Kriegsversichcrung mit 10 M
zu erwerben.

Limburg.
Der Vorstand des Gcwerbevereins hat be¬

schlossen, 200 M . aus den besonders angelegten .Er¬
sparnissen des Vereins zu verwenden, um für
Mitglieder Anteilscheine der NassauischenKriegs¬
versicherung zu erwerben oder Mitglieder , die durch
den Krieg in Not geraten sind, zu unterstützen.
Außerdem soll bet der nächsten Erhebung der Ver-
eiusbeitrage eine Büchse mitgeführt werden, um
Beträge zur Unterstützung der im «Felde stehenden
Mitglieder zu sammeln.
! Oberlahnstein.

Da die Schulräume der Freiherr von Stein-
Schule von neuem für militärische Zwecke benutzt
werden, _muß der Zeichenunterricht in der g e-
werblichen Fortbildungsschule  bis auf
weiteres ausfallcn . Dasselbe gilt von dem Sach-
unterricht an Wochentagen.

Flörsheim.
Der Lokal-Gewerbeverein Flörsheim a . M . hat

zur Unterstützung besonders bedürftiger Angehöriger
der im Felde stehenden Mitglieder 50 M . auf
BereinsmiUeln gespendet.

Löhnberg.
Der Lvkalgewerbeverein hat dem daselbst ge¬

bildeten Ortsausschuß 100 M . für das! „ Rote
Kreuz" überwiesen. ■ '

GcftitjäftUd&es.
*  Die Deutsche Fachschule  für Metall¬

bearbeitung und Installation zu Aue i . Sa . be¬
ginnt das Wintersemester 1914/15 am Montag,
5. Oktober 1914 in ganzem Umfange. Es wird
besonders daraus aufmerksam geniacht, daß durch
den Krieg der Unterricht in keiner Weise Irgendwelche
Einschränkung erleidet . t ,

* Die Großh . B a u g ew e rk schul e zu
Bing en  a . Rh . bezweckt die Heranbildung von
Baugewerbetreibenden , die sich als Baugewerks¬
meister oder Bauunternehmer betätigen wollen und
gibt .insbesondere Maurern , Zimmerern , Stein¬
metzen, Bauschreinern , Bauschlossern ufw. Gelegen¬
heit zur .Aneignung derienigen theoretischen Kennt¬
nisse und Fertigkeiten im Zeichnen und Entwerfen,
die jpir selbständigen Ausübung ihres Berufes
nötig sind, ferner bildet sie hoch- und tiefbau-
technische Hilfskräfte für das Büro und den Bauplatz
aus und vermittelt die Vorbereitung zu den mitt¬
leren technischen Laufbahnen bei der Staatsbauver¬
waltung , ber den Regierungs -, Militär -, Eisen- ^
bahn- und Kommunalbehörden . Es kommen hier in
Frage , die Laufbahnen der Hochbauaufseher, Damm¬
meister, Kreisstraßenmeister , Bausekretäre , Wasser¬
bauwarte , Bahnwärter , der Regierungsbausekretäre,
der technischen 'Eisenbahnsekretäre, Eisenbahnbe-
tricbsingenicure , der Militärbausekretäre und der
technischen Sekretäre der Kaiserlichen Marine . Auch
die meisten Kommunalverwaltungen verlangen von
den bei ihnen beschäftigten und anzustcllenden mitt¬
leren Technikern das Reifezeugnis einer Baugc-
wcrkschule. Die Anstalt gliedert sich in eine Hoch-
und Ticfbauabteilung niit fünf aufstcigendcn Klassen,
deren Lehrkurse im Sommer - und Winterhalbiahre
gleichmäßig durchgeführt werden, sodaß die einzel¬
nen Klassen sowohl nacheinander als auch mit
Unterbrechung besucht werden können. Laut Erlaß«
des Kgl. Preuß . Herrn Ministers der öffentlichen
Arbeiten sind die Reifezeugnisse der Hoch- und Tief
üauabteilung dieser Schule densenigen der Königs.
Preußischen Baugewerkschuleu gleichgestellt. — Das'
Wiutcrselncster der genannten Anstalt beginnt erntj
13. Oktober 1914 . Die Anmeldungen sind möglichst,
frühzeitig zu bewirken.

eingegangen.
Geschäftsbericht  des Gewerbevereins ' zu

Gotha über das 91 . Verwaltungslahr vom '1. April
1913 bis 31 . März 1914.

hanüwtvKsMmmtv  tüksöaden.
Die Herbstmeisterprüsimgen tnt Bauhandwerk

(Maurer , Zimmerer und Steimnetze) finden i®
Oktober statt.«
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Die Anmeldungen sind also rechtzeitig , spä¬
testens bis zum 1/ Oktober , an die zuständigen
Herren Vorsitzenden einzureichen . Zuständig sind
;e nach dem Wohnort bezw . Beschäftigungsort des
Prüflings die Herren Kgl . Bauräte Blerch- Hom-
burg v. d . H ., Tante - Wiesbaden , Polizeidirektron,
und Bcilstein -Diez a . L . Im Zweifel sind die An¬
meldungen an die Handwerkskammer zu richten,

Wiesbaden,  den '4 . September 1214.
Die Handwerkskammer:

I . A . :
Der stellvertretende Vorsitzende : Der Syndikus:

C . Carstens . Schroeder.

Kaufmännische Hilfskräfte für Hand¬
werksbetriebe betr.

Der Verband deutscher Handlungsgehilfen zu
Leipzig erbietet sich angesichts der durch den Kriegs¬
fall ttngetretenen Stellenlosigkeit vieler kauf¬

männischer Angestellten zur Vermittlung von kauf¬
männisch geschulten Arbeitskräften zur Bearbeitung
der Bücher , Rechnungen pp.

Indem wir hiervon Kenntnis geben , ersuchen
wir , etwa gewünschte ' Hilfskräfte hierher .aufzu¬
geben . Wir werden das Weitere dann veranlassen.

Wiesbaden,  den 8 . August 1914.
Die Handwerkskammer:

I . A.:
Der stellvertretende Vorsitzende : Der Syndikus:

H . Carstens . Schroeder.

Oefsentliche Quittung.
Zu der von der Handwerkskammer veranstal¬

teten Sammlung für die Zurückgeblie¬
benen kriegspflichtiger Handwerker
sind weiter eingegangen : I . C . Jureit , Schneider¬
meister , Köinigl . Kommissionsrat , Frankfurt a . M.
1000 M . R . N ., Wagnermeister , Wiesbaden 20 M.

N . M., SteinhauermeWer, Wiesbaden 10 M . K.
von der Emden , Glaserineister , Frankfurt a . M,
20 M . Friedrich Mies , Maurermeister , Hachenburg
57 M . Fr . Banst , Schlossermeister , Biedenkopf
46 M . Karl Hvly , Nastätten 5 M , Ortsgruppe
Wiesbaden der Yiassauischen Buchbinder und Schreib-
warenhändler 60 M . Baugewerkenverein , Frankfurt
Main ) 100 M . Lokal -Gewerbe -Berein , Weilburg
100 M . Handwerkerverband für den Reg .-Bez.
Wiesbaden (2 . 'Zahlung ) 50 M . Gelegentlich einer
Versammlung der Schneider - Innung Frankfurt
(Frankfurt ) 112 M . Von den Mitgliedern frei¬
willig gesammelt zusammen 1570 M . Im ganzen
bis heute 7639 M.

Für diese Zuwendungen wird hiermit hcrzuchst
dankend quittiert und um weitere Beiträge gebeten.

Wiesbaden,  den 22 . September 1914.
Die Handwerkskammer:

I . A. :
Der stellvertretende Vorsitzende : Der Syndikus;

H . Carstens . 'Schroeder.

Verdingnngstermin für die Jnstallationsar-
beiten für Verbesserung der Klosettanlagen tm
Schlacht- und Viehyof ist Freitag , 2. Oktober
1914 , vorm. 9 Uhr. Die Angebotsunterlagen
werden Friedrichstr . 19 , Zimmer 13 , abgegeben.

Städtisches Hochbanamt Wiesbaden.

Großherzogliche
gfluseuerkstliule Binsenn. RH
Hochbau Tiefbau

Bereohtigungen wie de Kgl. Pr. Baugewerk schulen.
Semester -Beginn 13. Oktober 1914

Programm kostend durch die Direktion

Ingenieur-Schule
für Maschinenbau , Elektrotechnik , Gas - und
Wassertechnik , Chemie , Bauingenieurwesen.
Studiendauer 5u . 6 Sem. Programm kostenfrei.

Ph. Wir, WiÄ-Stt, 8 .1?.«
Merlrltält «kür bunltgev . rdl . Metallarbeiten
ksiizkörprrverkteiaungen .Garäerodektänäer,
Orabomament «, Bronjegeländer , Zifelier - a.
Cr eibarbeiten , Stilgerechte flfiöbelbefcbläge,
aietaUiochelblccbe für Möbel u. Türen , pendel-
türgrifie tiftu. Um- und Aufarbeiten vonRron-
leucbtcrn .Vernickeln,Vergolden u.Verlilbern

Geqi
189.SS.J.KirschhösckTihittAtiii,.!

Fabrik chemischer und technischer Produkte
liefert in nur besten Qualitäten zu reellen Preisen

Treibriemen aus: Leder, Baumwolle, Rameelhaar,
Gummi, valata etc. Alle techn . Gummi - u. Asbest-
waren wie platten, Ringe Schnüre, Rlappen, Schläuche,
Stopfbüchsenpackungen rc. Treibriemen-. Adhästons- und
Ronservirrungsmittel. hölz. Riemenscheiben Steh-, hänge
u.wandlager, SransmtsstoniweilenTel. 312, Amt Biebrick

zu Modell -Motoren,
Jll |j Dynamos Katalog A.

Desgl . zu Modelldampfmaschin.
Kesseln und Armaturen.

Katalog B ä 30 Pf . in Marken.
Ernst Ficklcr, Biebrich a. Rh.

ZementwamfabrikChristian Strands&Sahn,
Sprendlingen , Rhoinhessen.

•T^ , Pfosten ,Röhren , Krippen ,Zaun-
H PlOn «Wingerts , Zementleichtsteine;

Kellerlagersteine,Zemeutdielen

Allgemeine Gewerbeschule Mierbaden
KunstgewerblicheFachklassen.

(Tages - und Abendkurse), mit gründlicher künstl.-hattdwerksgerechter
Ausbildung für Dekorationsmalerei , Glasmalerei , Raumkunst , Flächen¬
kunst, Naturstudium , Graphik , Modellieren , Tages - und Abcndakt /
Werkstätte für Buchdrucker / Besondere  D a in e n kl a s se für Kunst¬
gewerbe, Modezeichnen, weibliche Handarbeiten / Wcrkstätte für Batik-

ttnb Knrbclarbciten.

Tagesfachklassen für Bau - und Metallgewerbe
Aufsteigende Halbjahreskursc und Einzelstunden / Fa ch kn r sc (Tages -,

'Abend -, Sonntagsklasscn ) für die verschiedensten Berufe.
Buchführungs - und Kaikutationsktlrse.

Zeichen - und Modellier -Unterrichl für Schulkrnaben.
Beginn des Winterhalbjahres : Montag , 26. Okt.

Nähere Auskunft durch die Direktion.

Ad.Messerschiitt,
Holzimport, Dampfhobel- und Sägewerk

Telefone 512 und 818
Filiallager : Mainz =KaStel , Pratteln (Schweiz ). EigeneKranenanlagi5000kgTragkraft

in  Pitsch -pine , Red -pine , auch mit stehendennuueiureuei dUhren,nord.Pnnnen,Eullieisten, Bekleidungen
OroLe moderne Drockenaniago.

Ueberseeisehe Bau-,Möbel-und Luxushölzer:
als alle Sorten Mahagoni , Palisander , Ebenholz , Satinnusbaum , Ahorn,
Linden , Whitewood , Nußbaum , Cottonwood , amerikan . Kiefern,

Eichen , Pitsch-pine, russische Erlen, Birken usw.

iiaiicIi&Dieiz
Babenhausen (Hess.
Zementwaren - und Kunst¬
steinfabrik mit Preßluft¬

stampfanlage.
Telephon Nr . 37 und 31Kanalisationsröhren

Bauwerkstücke
in allen Kunststeinarten,
garant . haltbar und wetter¬

beständig,
Grabdenkmäler
über 50 °,'0 billiger wie
Natursteindenkmäler,
sowie alle anderen

Zementwaren.
Vertreterbesuch , Zusen¬
dung von Muster und Spe¬
zialofferten ohne Verbind¬

lichkeit.

aller Art,
als Spezialität : Bau - u.
Maschiueiiguß u. Modell
und Schablone , in bester
Ausführung , roh und
bearbeitet, liefert billigst

Eisengießerei

TheBxr8hl
Limburg/L.

für Fußbodenbeläge und Wand-
bekleidungen, Farna -Steinholz-
bödsn , Snblinol -Estrichbö-
den , Emulsionen für garantiert
wasserdichte Mörtel und wasserdichten

Anstrich, Dübelsteine . Glasbausteine , Rotzr-
geroebe , gement - und Gipsdielen sowie alle
anderen Baumaterialien kauft matt sehr vorteilhaft bei

Nmrtikkl-Wnk Emil Horst. Eiche».
Telefon 26.

in Holz und Eisen
Jug -Ialousien,

Noll -Jalousien , Roll-
schutzwände , Gurt-
wickler liefert billigst

GabrielA.Gerster
Main , :: Telefon 368

Türschoner
|aus nur bester Qualität

Celluloid
(Keine Pappe • Einlage) ,

ln allen färben, faeoneil,
pBreilen&Längen&nach

jeder Zeichnung ausßdübr-1
Wiederverkäufer

erhalten hohen Rabatt!
Man verlangePreisliste und

I MustersendungohneVerbindHchM
Ed . Jsenmann
Bruchsal (Baden)

Telefon Nr. 70

Zur Orientierung empfehle:

Utimiigs Aezililkiick för SenIciiW -FrmzWkitKnt
MaWab 1 : 600 000.

Preis M k. 1.—, nach Außerhalb M k. 1 . 10 . Versandt nur per
Nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrages.

Hermann Rauch
Kgl. Bayer . Hof-Fenster- und Türenfabrik

Wg& Söjn, LudmMasklla.U.
1862 Gegründet  1882 : —: Telefone : 2000 und 2001

fertigt : Holzfenster , Fensterläden , Zimmer- u . Haustüren , Glasabschlüsse jeder Art
Preislisten , Kostenberechnungen , Kataloge jederzeit kostenlos.
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